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Leitsätze des Urteils 

1. Landwirtschaft — Landwirtschaftliche Eizeugnisse — In Anhang II des Vertrages aufge
führte Erzeugnisse — Begriff— Auslegung — Bezugnahme auf die Erläuterungen zur No
menklatur des Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens 
(EWG-Vertrag, Artikel 38 Absatz 3 und Anhang II) 

2. Landwirtschaft — Wettbewerbsregeln — Verordnung Nr. 26 — Geltungsbereich — Nicht 
in Anhang II des Vertrages aufgeführte Erzeugnisse — Tierhäute und -feile — Ausschluß 
(EWG-Vertrag, Artikel 42 und Anhang II; Verordnung Nr. 26 des Rates) 

3. Wettbewerb — Gemeinschaftsrechtliche Vorschriften — Unternehmen — Begriff— Genos
senschaft 

(EWG-Vertrag, Artikel 85 und 86) 

4. Wettbewerb — Kartelle — Beeinträchtigung des Wettbewerbs — Tätigkeiten einer Genos
senschaft — Beurteilungskriterien 

(EWG-Vertrag, Artikel 85 Absätze 1 und 3) 
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5. Wettbewerb — Kartelle — Verbot •—· Wettbewerbsverbot in der Satzung einer Genossen
schaft •—• Zulässigkeit — Voraussetzungen 

(EWG-Vertrag, Artikel 85 Absatz 1) 

6. Wettbewerb — Kartelle — Abgestimmte Verhaltensweise •—· Begriff— Mit der Pflicht 
jedes Unternehmens, sein Marktverhalten selbständig zu bestimmen, unvereinbare Koordi
nierung und Zusammenarbeit 

(EWG-Vertrag, Artikel 85 Absatz 1) 

7. Wettbewerb — Kartelle — Beeinträchtigung des Wettbewerbs — Ausschließlichkeitsbin
dungen im Rahmen einer Genossenschaft — Beurteilung nach Maßgabe des tatsächlichen 
wirtschaftlichen Zusammenhangs •—· Grundsatz der Genossenschaftstreue — Unbeachtlich 
(EWG-Vertrag, Artikel 85 Absatz 1) 

8. Handlungen der Organe — Begründungspflicht — Umfang — Entscheidung — Wahrung 
durch den Richter von Amts wegen 
(EWG-Vertrag, Artikel 190) 

9. Wettbewerb — Geldbußen — Ermessen der Kommission — Stellungnahme nationaler Be
hörden — Unbeachtlich 

(Verordnung Nr. 17 des Rates, Artikel 15) 

10. Wettbewerb — Gemeinschaftsrechtliche Vorschriften •— Zuwiderhandlungen — Vorsätzli
che Begehung •—• Begriff 
(Verordnung Nr. 17 des Rates, Artikel 15) 

1. Da es gemeinschaftsrechtliche Vor
schriften zur Erläuterung der im An
hang II zum EWG-Vertrag aufgeführ
ten Begriffe nicht gibt und da einige 
Tarifnummern der Nomenklatur des 
Rates für die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiete des Zollwesens wörtlich in die
sen Anhang übernommen worden sind, 
sind bei der Auslegung des genannten 
Anhangs die Erläuterungen zu dieser 
Nomenklatur zugrunde zu legen. 

2. Der Geltungsbereich der Verordnung 
Nr. 26 zur Anwendung bestimmter 
Wettbewerbsregeln auf die Produktion 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse und 
den Handel mit diesen Erzeugnissen 

wurde in deren Artikel 1 dahin be
schränkt, daß die Verordnung nur für 
die Produktion der im Anhang II zum 
EWG-Vertrag aufgeführten Erzeugnisse 
und den Handel mit diesen gilt. Die 
Verordnung Nr. 26 ist daher auf die 
Produktion von nicht unter Anhang II 
zum EWG-Vertrag fallenden Erzeug
nissen wie Tierhäute und -feile und den 
Handel damit selbst dann nicht an
wendbar, wenn ein solches Erzeugnis 
einen Hilfsstoff für die Herstellung ei
nes anderen Erzeugnisses darstellt, das 
seinerseits unter diesen Anhang fällt. 

3. Der Begriff des Unternehmens umfaßt 
im Rahmen des Wettbewerbsrechts der 
Gemeinschaft jede eine wirtschaftliche 
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Tätigkeit ausübende Einheit unabhängig 
von ihrer Rechtsform. Daß diese Einheit 
eine Genossenschaft gemäß den Rechts
vorschriften eines Mitgliedstaats ist, än
dert nichts an der wirtschaftlichen Na
tur der Tätigkeit dieser Genossenschaft. 

4. Wenn die Gründung eines Unterneh
mens in der besonderen Rechtsform der 
Genossenschaft auch für sich genom
men kein den Wettbewerb beeinträchti
gendes Verhalten darstellt, so kann eine 
solche Organisationsform doch bei Be
rücksichtigung des Zusammenhangs, in 
dem die Genossenschaft tätig ist, ein ge
eignetes Mittel sein, um das Geschäfts
gebaren der der Genossenschaft ange
schlossenen Unternehmen so zu beein
flussen, daß damit der Wettbewerb auf 
dem Markt, auf dem diese Unterneh
men ihre Geschäftstätigkeiten entfalten, 
eingeschränkt oder verfälscht wird. 

Jede Genossenschaft kann sich nämlich 
zumindest in zweifacher Hinsicht auf 
den Wettbewerb auswirken. Zum einen 
beeinträchtigt eine Genossenschaft 
schon aufgrund der für sie maßgebli
chen Grundsätze den freien Wettbewerb 
in ihrem satzungsgemäßen Tätigkeitsbe
reich, da sie dank der genossenschafts
rechtlichen Grundsätze in je nach Mit
gliedstaat unterschiedlichem Umfang 
der Anwendung der innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften entgeht, die für an
dere Gesellschaftsformen gelten. Zum 
anderen können die Verpflichtungen 
der Genossen, insbesondere die Pflich
ten in Zusammenhang mit der Genos
senschaftstreue, aufgrund deren die Ge
nossenschaft im allgemeinen ihren Mit
gliedern als Gegenleistung für die ihnen 
gewährten besonderen Vorteile Liefer

oder Leistungsverpflichtungen auferlegt, 
Einfluß auf die wirtschaftliche Tätigkeit 
der Genossenschaft selbst wie auf den 
freien Wettbewerb zwischen ihren Mit
gliedern und gegenüber Dritten neh
men. 

Es läßt sich daher weder die Auffassung 
vertreten, daß die Ausübung einer wirt
schaftlichen Tätigkeit durch eine Ge
nossenschaft grundsätzlich der Anwen
dung des Artikels 85 Absatz 1 EWG-
Vertrag entzogen sei, noch geltend ma
chen, daß die Anwendungsvorausset
zungen für die gemeinschaftlichen 
Wettbewerbsregeln im Genossenschafts
bereich als solche von Natur aus andere 
seien als die, die für die anderen For
men der Organisation wirtschaftlicher 
Tätigkeit gelten. Wenn bei der Würdi
gung der Auswirkungen des Bestehens 
einer Genossenschaft auf den Markt die 
besonderen Eigenarten dieser Form ge
sellschaftlichen Zusammenschlusses be
rücksichtigt werden können, so muß 
dies unter Beachtung insbesondere des 
Artikels 85 Absatz 3 EWG-Vertrag ge
schehen. 

5. Bei der Prüfung, ob eine Wettbewerbs
verbotsklausel unter das in Artikel 85 
Absatz 1 EWG-Vertrag enthaltene 
Verbot fällt, ist zu untersuchen, wie sich 
der Wettbewerb gestalten würde, wenn 
es sie nicht gäbe. Um sich vorteilhaft 
auf den Wettbewerb auswirken zu kön
nen, muß das mit der Aufnahme einer 
solchen Klausel verfolgte Ziel selbst 
zum freien Wettbewerb beitragen kön
nen. Ferner muß das Wettbewerbsverbot 
selbst erforderlich und der Durchfüh
rung dieses Zieles angemessen sein. 
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6. Die Kriterien der Koordinierung und 
der Zusammenarbeit sind im Sinne des 
Grundgedankens der Wettbewerbsvor
schriften des EWG-Vertrags zu verste
hen, wonach jeder Unternehmer selb
ständig zu bestimmen hat, wie er sich 
auf dem Gemeinsamen Markt verhalten 
will. 

7. Bei der Beurteilung einer Ausschließ
lichkeitsvereinbarung ist unter dem 
Blickwinkel des Artikels 85 Absatz 1 
EWG-Vertrag der tatsächliche wirt
schaftliche Zusammenhang zu berück
sichtigen, in dem diese sich auswirken 
kann. Je nach den Umständen und den 
tatsächlichen Voraussetzungen des 
Funktionierens des betreffenden Mark
tes kann nämlich eine ausschließliche 
Lieferpflicht, die dem Erzeuger den Ab
satz seiner Produkte und dem Wieder
verkäufer die Versorgung sicherstellt, 
den Wettbewerb bei den Preisen und 
den dem Verbraucher gebotenen 
Dienstleistungen verstärken. 

Von der Regel, daß die Bedeutung der 
ausschließlichen Lieferpflicht in dem 
tatsächlichen Zusammenhang zu prüfen 
ist, in dem sie sich auswirkt, kann nicht 
abgewichen werden, wenn eine solche 
Pflicht im Rahmen des Verhältnisses 
zwischen Genossenschaft und Mitglie
dern besteht, weil die Sorge um Beach
tung des Grundsatzes der Genossen
schaftstreue keine Mißachtung der Ver
bote des Artikels 85 Absatz 1 EWG-
Vertrag gestattet. 

8. Das in Artikel 190 EWG-Vertrag ver
ankerte Erfordernis einer ausreichend 
genauen Begründung gehört zu den 
Grundprinzipien des Gemeinschafts
rechts, dessen Beachtung vom Gemein
schaftsrichter sicherzustellen ist, der ge
gebenenfalls eine etwaige Verkennung 
dieser Pflicht von Amts wegen aufgrei
fen kann. 

Eine Entscheidung muß mit einer Be
gründung versehen sein, die in der Ent
scheidung selbst enthalten ist; sie kann 
nicht zum erstenmal und nachträglich 
vor dem Gemeinschaftsrichter erläutert 
werden, falls nicht außergewöhnliche 
Umstände gegeben sind. 

9. Eine Stellungnahme der zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats betref
fend die Voraussetzungen der Anwen
dung der Wettbewerbsvorschriften kann 
die Kommission, wenn sie von ihrer Be
fugnis zur Festsetzung von Geldbußen 
Gebrauch macht, in keiner Weise bin
den. 

10. Die Einstufung einer Zuwiderhandlung 
gegen die Wettbewerbsregeln des 
EWG-Vertrags als vorsätzlich setzt 
nicht voraus, daß sich das Unternehmen 
des Verstoßes gegen ein durch diese 
Regeln festgelegtes Verbot bewußt ge
wesen ist; es genügt vielmehr, daß es 
sich nicht in Unkenntnis darüber befin
den konnte, daß das ihm zur Last ge
legte Verhalten eine Einschränkung des 
Wettbewerbs auf dem Gemeinsamen 
Markt bezweckte oder bewirkte. 
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